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Oberschleißheim, den 30.04. 2021 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

in der Woche vom 03. – 07.05.2021 findet in den Klassen 1 – 3 weiterhin Distanzunterricht 

statt, die Kinder lernen zuhause.  

 

In den 4. Klassen findet in der Woche vom 03. – 07.05.2021 Wechselunterricht in der Schule 

statt, am Freitag kommt die Gruppe 1. 

 

In den 4. Klassen und in der Notbetreuung lautet die Regelung bzgl. der Testung:  

Bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100 gilt ein negatives Testergebnis 24 Stunden: am Tag der Te-

stung und am darauffolgenden Tag (Beispiel: Testung am Montag; Testergebnis gilt Mo, Di). 

Nur mit einem gültigen negativen Testungsbeleg oder der Teilnahme an der Selbsttestung 

in der Schule kann der Unterricht besucht werden.  

Bzgl. eines späteren Ankommens in der Schule mit Testbeleg einer medizinischen externen 

Einrichtung (Testzentrum, Arztpraxis oder Apotheken) haben Ihnen die Klassenlehrkräfte in 

der letzten Woche Bescheid gegeben, zu welcher Uhrzeit (8.15 Uhr etc.) die Kinder kommen 

können. Das gilt auch für die Woche vom 03. – 07.05.2021. 

 

1. Gesetzesänderungen auf Bundesebene (sogenannte „Bundesnotbremse“) ab 10.05.2021 

  

Weiterhin gilt in Bayern: Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 findet Distanzunterricht, bei 

einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 findet Wechselunterricht und bei einer Inzi-

denz unter 50 findet an Grundschulen voller Präsenzunterricht statt.  

Ausgenommen von dieser Regelung sind die vierten Klassen. Diese haben auch bei einer Sie-

ben-Tage-Inzidenz über 100 noch Wechselunterricht.  

 

Neu ist ab 10.05.2021 geregelt, ab wann vom Distanzunterricht in den Wechselunterricht / 

Präsenzunterricht bzw. umgekehrt gewechselt wird. Bisher war die Sieben-Tage-Inzidenz am 

Freitag der Vorwoche ausschlaggebend für die nächste Unterrichtswoche. Diese Regelung gilt 

aber ab dem 10.05.2021 nicht mehr. Dann heißt es: 

  

• Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an fünf aufeinander fol-

genden Tagen die vom Robert-Koch-Institut (RKI) im Internet veröffentlichte 7-Tage-

Inzidenz den Schwellenwert von 100, so treten dort die entsprechenden Maßnah-

men  (wie z.B. Distanzunterricht) ab dem übernächsten darauf folgenden Tag außer 

Kraft.  

Einfaches Beispiel: Hat unser Landkreis am Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und 

am Mittwoch (also 5 Tage in Folge) eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 100, so findet am 

übernächsten Tag, also in diesem Beispiel am Freitag wieder Wechselunterricht statt. 

• Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander fol-

genden Tagen die vom RKI im Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den Schwellen- 
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• wert von 100, so treten die entsprechenden Maßnahmen ab dem übernächsten darauf 

folgenden Tag in Kraft.  

Einfaches Beispiel: Haben wir im Landkreis z. B. am Sonntag, Montag und Dienstag (3 

Tage in Folge) eine Sieben-Tage-Inzidenz über 100, dann findet ab dem übernächsten 

Tag - in diesem Beispiel am Donnerstag - wieder Distanzunterricht für die ersten bis 

dritten Klassen statt.  

  

Wie Sie aus der neuen Regelung entnehmen können, ist nun auch ein Wechsel zwischen den 

Unterrichtsformen (Distanzunterricht, Wechselunterricht, Präsenzunterricht) während 

einer Unterrichtswoche möglich. Vorher galt eine bestimmte Unterrichtsform immer für die 

ganze Woche.  

Diese Neuregelung stellt erneut für viele Eltern eine organisatorische Herausforderung dar.  

Natürlich werden wir versuchen, Sie rechtzeitig zu informieren, damit Sie bestmöglich 

planen können. Wir sind aber davon abhängig, wann wir die entsprechenden Informatio-

nen erhalten. Schauen Sie daher bitte auch immer auf die Startseite der Homepage. 

  

2. Übertrittszeugnisse am 07.05.2021 

 

In der nächsten Woche werden in den vierten Klassen die Übertrittszeugnisse ausgegeben. Mit 

diesem Zeugnis können Sie Ihr Kind an den weiterführenden Schulen, s. jeweilige Homepage, 

anmelden. Wir gratulieren euch, liebe Schülerinnen und Schüler, zu euren hervorragenden Leis-

tungen in der Pandemie und bedanken uns bei den Klassenleitungen für ihre überaus engagierte 

Arbeit! 

 

Die Gruppe 1 erhält das Zeugnis im Rahmen der vier Unterrichtsstunden am Freitag, 

07.05.2021. Die Gruppe 2 erhält ihr Zeugnis ebenfalls an diesem Tag und wird von den Klas-

senleitungen dazu eine Einladung erhalten mit genauer Zeit und dem Treffpunkt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Heike Frenzel, Rektorin  gez. Sabrina Barollo, Konrektorin 

 

 


